
  Wilchingen, im Januar 2010 
 

 H u n d e s t e u e r  2 0 1 0 

 
 Der Einzug der Abgabe und die Ausgabe der Kontrollzeichen 
 erfolgt ab sofort bis 28. Februar 2010. 

Ort:  Finanzverwaltung Wilchingen 
 Büro-Öffnungszeiten: Mo - Do 08.00 - 12.00 Uhr / Mi 17.00 - 18.30 Uhr 

Abgabe: CHF 150.- für einen Hund 
 CHF 200.- für jeden weiteren Hund 
Züchter: CHF 750.- pauschal 

Neu! Haftpflicht- Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme 
Versicherung: von mindestens 1 Million Franken ist mitzubringen! 

Mikrochip: Gemäss Art. 16 und 17 der Tierseuchenverordnung (TSV) vom 27. Juni 1995 (Stand am 23. 
Juni 2004) müssen alle Hunde mit einem Mikrochip gekennzeichnet und bei der ANIS-
Datenbank registriert sein. 

 ! Mitzubringen sind Impfausweis und Haftpflichtversicherungsnachweis !  

Frist: Bis 28. Februar 2010 -  nach Ablauf dieser Frist wird eine Umtriebsentschädigung von 
CHF 10.00 verrechnet. 

Hundehalter, die 2009 einen Hund versteuert haben, dieses Jahr aber kein Tier mehr besitzen, werden gebeten, 
dies der Finanzverwaltung zu melden (Tel. 052 687 02 85).  

Wer es versäumt, seine Hunde während der anberaumten Frist anzumelden, muss, gem. Art.10 des Gesetzes 
über das Halten von Hunden vom 5.12.1983, verzeigt werden. 

Finanzverwaltung Wilchingen 
 

 

 


